
INFORMATIONEN ÜBER DIE NICHT VERÖFFENTLICHTEN ENTSCHEIDUNGEN

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Widerspruch zurückgewiesen, soweit er auf
die schwedische ältere Marke gestützt war;
Widerspruch hinsichtlich eines Teils der
angegriffenen Waren erfolgreich, soweit er
auf die dänische und die finnische ältere
Marke gestützt war

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Beschwerde

Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klägerin trägt ihre eigenen Kosten und die Kosten des Harmonisie
rungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM).

3. Die Streithelferin trägt ihre eigenen Kosten.

Beschluss des Gerichts (Zweite Kammer) vom 11. Dezember 2006 —
Weber/Kommission

(Rechtssache T-290/05)

„Zugang zu Dokumenten der Gemeinschaftsorgane — Verweigerung — Klageschrift
— Offensichtliche Unzulässigkeit — Erledigung der Hauptsache“

1. Nichtigkeitsklage — Befugnisse des Gemeinschaftsrichters — Anordnung an
ein Organ — Unzulässigkeit (Artikel 230 EG) (vgl. Randnr. 20)

2. Verfahren — Klageschrift — Umformulierung der ursprünglichen Anträge —
Voraussetzungen (vgl. Randnr. 22)
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3. Verfahren — Klageschrift — Formerfordernisse (Satzung des Gerichtshofs,
Artikel 21 Absatz 1; Verfahrensordnung des Gerichts, Artikel 44 § 1
Buchstaben c und d) (vgl. Randnr. 29)

Gegenstand

Klage gegen die Entscheidung des Generalsekretärs der Kommission vom 27. Mai
2005, mit der der Antrag des Klägers auf Zugang zu einem ein Beihilfeverfahren
betreffendes Schreiben der Generaldirektion „Wettbewerb“ an die deutsche
Bundesregierung abgelehnt wurde

Tenor

1. Die Klage wird als offensichtlich unzulässig abgewiesen.

2. Der Kläger trägt seine eigenen Kosten sowie die Kosten der Kommission.

Beschluss des Gerichts (Zweite Kammer) vom 11. Dezember 2006 —
MMT/Kommission

(Rechtssache T-392/05)

„Nichtigkeitsklage — Klagefrist — Einrede der Unzulässigkeit“

1. Nichtigkeitsklage — Fristen — Beginn (Artikel 230 Absatz 5 EG; Verordnung
Nr. 659/1999 des Rates, Artikel 7 und 26 Absatz 3) (vgl. Randnrn. 24-27)

2. Gemeinschaftsrecht — Auslegung — Vorschriften in mehreren Sprachen (vgl.
Randnr. 30)

3. Verfahren — Klagefristen — Zwingendes Recht — Ausschlusswirkung —
Entschuldbarer Irrtum — Begriff (vgl. Randnrn. 36-37)
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